
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 90 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Wer in Ansehung derselben Sache bei einem Versicherer für entgehenden Gewinn, bei einem anderen

Versicherer für sonstigen Schaden Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung

unverzüglich Mitteilung zu machen.

2. (2)In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung genommen worden ist, zu

bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.
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